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408(AeB~. 
Zu +15/J 

des Eundesminü;ters für Bauten und Technik Dr ~ 

auf die Anfrage der Abgeordneten Robal: 

Kot z i n Cl. 

und GenQssen, 

betreffend Förderung von Viasserverbiinden aus HitteIn des 1;'iasserwirtschafts

fonds. 

Auf die j.illfrage~ welche die Abgeordneten ZUl:1 Nationalrat Robak'und ";~' 

Genossen in der Sitzung des l)'cüionalrates am 1" 12 .1967, betreffend Förde

rung von '!lasserverbünden aus HitteIn des 'Nasserwirtschaftsfonds, an mich 

gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Unter den im '\,'fasserbautenförderungsgesetz~ EGEL 1Ir. 34/1948, in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Hr. 295/1958, als FörderungsvJerber 

zugelassenen WasserverbUnden sind, wie das Gesetz im § 10 Abs. 2 aus

drücklich festlegt, nur solche im Sinne der Bestimmungen des § 87 r/asser

rechtsgesetzes, BGBle Nr. 250/1959, zu verstehen. In Fällen, in denen allen

falls eine VerVialtungsgemeinschaft oder eine sonstige Vereinigung mehrerer 

Gemeinden unter der Bezeichnun[~ "Wasserverband" auf tri tt, ohne daß es sich 

hiebei um einen 'Nasserverband im Sinne des l/lasserrechtogesetzes handelt t 

'.'IUre die Förderung des cemeinsamen Projektes dieses "Verbandes ll auf Grund 

eines Antrages, mit dem die betreffenden Gemeinden gemeinsam,als Förderungs

'.7erber auftreten, nach dem 'i'iasserbautenförderungsgesetz r.1öglich. 

Um eine Förderung jener :;jasserverb~~nde t die nicht Fördcrungsvlerber 

im Sinne des i"iasserrechtsgesetzes sind, zu ermöglichen, 'aird im Bundes

ministerium für Bauten und Technik derzeit eine Novelle ZUf.'l ~':asserbauten

förderungsgesetz vorbereitet. Durch diese Novelle soll der Kreis der nach 

dem nasserbautenfb:rderungsgesetz antragsberechtigten juristischen Personen 

erweitert werden. 
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